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Liegt Ihrer Schwester dar-

an, mit Ihnen Ausflüge zu
machen, sollte ihr das auch
etwas wert sein. Zumindest
Ihre Mittagessen. Sonst müs-
sen Sie ja annehmen, sie

möchte lieber - und billiger -
daheim bleiben.

Marianne Gähwi/er

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

10. AHV-Revision:
Wann ist ein Gesuch
zur Neuberechnung
bereits laufender
Renten sinnvoll?

In der Zeitlupe 3/96 Seite 36
wurde eine erste Übersicht
über die Auswirkungen von
Erziehungsgutschriften und
Splitting vermittelt. Dabei
wurde erwähnt, dass «die vor
1997 laufenden Renten der
AHV/IV von der 10. AHV-Re-
vision bis 2001 nicht generell
betroffen» sind und dass

«vorgängig solche Renten

nur bei Mutationen oder auf
Gesuch hin in besonderen
Fällen dem neuen Recht un-

terstellt werden, ohne dass

allerdings auf weitere Einzel-
heiten eingegangen wurde.
Viele Sonderfragen wurden
vielmehr im Laufe des Jahres
vertieft behandelt.

Da die AHV nicht mehr als

eine maximale Rente ausrich-
ten kann, ist ein entspre-
chendes Gesuch nur dann
sinnvoll, wenn nicht bereits
eine maximale Rente bezo-

gen wird. Diese Empfehlung
ist im Gesamtzusammen-
hang zu verstehen.

Insbesondere in der Zeitlu-
pe 10/96, Seite 46, wurde de-

tailliert dargestellt, dass auf
1997 eine vorzeitige Neube-

rechnung bereits laufender
Renten auf Gesuch hin nur
möglich ist für
• Ehefrauen, die an einer we-

gen Beitragslücken des Ehe-

mannes gekürzten Ehepaar-
rente beteiligt sind;

• Personen, deren Rente we-

gen Scheidung oder Wie-
derverheiratung vor 1997

neu berechnet werden
musste;

• ledige Rentenberechtigte,
die Kinder betreuen oder
betreut haben.

Auch wenn keine Maximal-
rente bezogen wird, ist eine
Neuberechnung nur mög-
lieh, wenn auch die übrigen
Voraussetzungen erfüllt sind.

Der Ratgeber...

steht a//en Leserinnen

und Lesern der Ze/t/upe

zur Perfügung, fr /st

kosten/os, wenn d/'e

frage von a//geme/'nem
/nteresse /st und d/'e

Antwort /n der Ze/t/upe

pub//z/ert w/'rd.

(Bei Steuerprob/emen
wenden Sie sich am
besten an d/'e Behörden

/hres Wohnortes.)

Anfragen senden an:
Ze/'f/upe,

Ratgeber,
Postfach,
8027 Zürich

ELEKTROMOBIL
Leicht zu manövrieren,
einfach zu handhaben

• modernes Design

• ruhig fahren statt gehen -
auch beim Einkauf im Laden

• für ältere und gehbehinderte
Leute

• mit eingebautem Ladegerät

• max. Geschwindigkeit 7 km/h
• 1 Jahr Garantie

• Preis Fr. 6710-
inkl. Mwst./Lieferung

Ich interessiere mich für das Elektromobil.
Bitte senden Sie mir den Detailprospekt.

Name:

Adresse:

PLZ/Ort: Telefon:

Rufen Sie uns an oder senden Sie den Coupon an:
Power Push AG, Hinterflueweg 6, 6064 Kerns, Telefon 041/660 96 66 zl

Beiträge der noch
nicht rentenberech-
tigten Ehefrau eines
Rentners

Mein Ehemann w/rd 1997
AHV-berechtiyt, während ich
im /ahre 2006 das ordentriche
Rentena/ter /xir Frauen von
dannzuma/ 64 /ahre erreiche.

Mein Mann hat daher au/yrund
der 10. AHV-Revision keinen

Anspruch auf die «Zusatzrente

/xir die Fhe/fau», da diese Lei-

stuny schrittweise au/yehoben
und nur noch /ürFrauen, die vor
1942 geboren wurden, ausye-
richtet wird.

Zur Beitragspflicht
Die Neuerungen der 10. AHV-
Revision bringen es mit sich,
dass insbesondere Eheleute

vor dem Rentenalter, deren
Gatte (Mann oder Frau) das

AHV-Alter erreicht hat, die ei-

gene Beitragspflicht beson-
ders beachten müssen, damit
sich keine Beitragslücken er-

geben, die sich später in ge-
kürzten Renten auswirken
könnten.

o) Begriff der Frwerbstötigkeif
im 5/'mie der AHV

Damit eine Person als er-
werbstätig im Sinne der AHV
gilt, muss sie «voll und dau-
ernd erwerbstätig», d.h. wäh-
rend mindestens 9 Monaten
pro Kalenderjahr wenigstens
die Hälfte der üblichen Ar-
beitszeit beschäftigt sein. Vor-
behalten bleibt eine allfällige
Beitragspflicht als Nichter-
werbstätige aufgrund einer
«Vergleichsrechnung» (vgl.
Frage 3, Seite 51).

In der Sozialversicherung
kann eine Person gleichzeitig
als selbständigerwerbend und
als Arbeitnehmer beitrags-
pflichtig sein, wenn mehrere
Tätigkeiten ausgeübt werden.

b) £mze/frage/i
Fraye 1: Wie hoch muss mein
Jahreseinkommen sein, wenn
mein Fhemann die maxima/e
Rente bezieht und nicht mehr er-

werbstätiy ist, damit ich ais

Ifrise/bsföndz'ye ye/te

Wenn Sie im Sinne der AHV
als erwerbstätig gelten (vgl. a),

kann der AHV-Mindestbei-
trag für Arbeitnehmende bei
einem Jahreslohn von rund
4000 Franken (genau ab 3862
Franken) erreicht werden.

Vorbehalten bleibt die all-
fällige Beitragspflicht als

Nichterwerbstätige (vgl. Fra-

ge 3).

Frage 2: Wie hoch müsste das

se/bständiye Frwerbseinkom-
men sein, wenn ich einen /feien
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Beruf ausübe und mein reuten-

BerecBfJgter Gatte mcüf er-

wertefä% ist

Ob selbständiges Erwerbsein-
kommen im Sinne der Sozial-

Versicherung vorliegt, muss -
unabhängig von der Höhe
des Einkommens - aufgrund
der wirtschaftlichen Qualifi-
kation (Unternehmerrisiko,
Weisungsgebundenheit, Be-

triebsorganisation usw.) im
Einzelfall bestimmt werden.
Wenn diese Voraussetzungen
erfüllt sind, kann der AHV-

Mindestbeitrag für Selb-

ständigerwerbende bei einem
Jahreseinkommen von rund
8000 Franken (genau ab 7800

Franken) erreicht werden.
Das gegenüber Arbeitneh-
menden höhere Einkommen
ist erforderlich, weil im Rah-

men der «sinkenden Beitrags-
skala» für Selbständigerwer-
bende mit Einkommen unter
46 600 Franken ein reduzier-
ter Beitragssatz angewendet
wird.

Vorbehalten bleibt die

allfällige Beitragspflicht als

Nichterwerbstätige (verglei-
che Frage 3).

frage 3: Wie Berechnet sz'cü der

AffV-Be/tra# /ur NicBferwerfo-

tätige (7V£)?

Die AHV-Beitragspflicht für
Nichterwerbstätige besteht,
wenn keine Erwerbstätigkeit
ausgeübt oder aus allfälliger
Erwerbstätigkeit ein geringe-
rer Beitrag als die Hälfte des

entsprechenden NE-Beitrages
entrichtet wird. Dies muss im
Einzelfall mit einer «Ver-

gleichsrechnung» abgeklärt
werden, wobei in diesem Fall

allfällige Beiträge aus Er-

werbstätigkeit zurückgefor-
dert werden können.

Der AHV-Beitrag der Nicht-
erwerbstätigen wird von den
wirtschaftlichen Verhältnis-
sen bestimmt. Anstelle von
Erwerbseinkommen dienen
Vermögen und Rentenein-
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kommen der Nichterwerbs-
tätigen (ohne Leistungen der

AHV/IV) als Basis für die

Beitragsberechnung. Dabei
werden allfällige Rentenein-
kommen (z.B. Rente der
Pensionskasse, Leibrente aus

Privatversicherung usw.) mit
dem Faktor 20 aufgewertet
und dem Vermögen zuge-
rechnet.

Der individuelle Beitrag
eines nichterwerbstätigen
Ehegatten wird aufgrund des

halben Vermögens und Ren-
teneinkommens beider Ehe-
leute berechnet. Bei individu-
ell anrechenbarem Vermögen
und Renteneinkommen von
weniger als 250 000 Franken
ist der Mindestbeitrag (390
Franken pro Person), bei
mehr als 3 950 000 Franken
der Höchstbeitrag für Nicht-
erwerbstätige (10 100 Fran-
ken pro Person) geschuldet.

Zu den künftigen
Leistungen
Zwar werden von Versicher-
ten immer wieder Fragen nach

künftigen Leistungen der
AHV gestellt. Insbesondere
nach der 10. AHV-Revision
sind jedoch verbindliche
Vorausberechnungen in der
AHV weitgehend unmöglich,
was mit der Finanzierung im
Umlageverfahren und mit
den vielfältigen für die Ren-

te massgebenden Faktoren
(Beitragsdauer, Aufwertungs-
faktor, Splitting, Erziehungs-
und Betreuungsgutschriften
usw.), aber auch mit den nicht
absehbaren künftigen Geset-

zesändemngen (z.B. 11. AHV-
Revision) zusammenhängt. In
der AHV können denn auch
keine Anwartschaften im Sin-

ne «wohlerworbener Rechte»

begründet werden.

Wzme/e /aüre mass ich Beiträ-
/eisten, um keine Beitrags-

Bicken zu BaBen, und we/cüe

Beitragssumme ist notwendig,
um eine maxima/e Rente zu #e-
wäBr/ezsten?

Dieses Gerät
liest Ihnen vor!

Das Vorlesegerät «Reading Edge»
kommt aus dem Hause XEROX/USA. Es

wurde für Menschen entwickelt, deren
Sehkraft, z. B. altersbedingt, so schwach
ist, dass ihnen das Lesen eines Buches
fast nicht mehr möglich ist.

Die Handhabung ist ganz einfach: Ein

Schriftstück wird auf das Gerät gelegt,
die Starttaste gedrückt, und ca. 1 Minute
später wird Ihnen der geschriebene Text
mittels einer künstlichen, aber gut ver-
ständlichen Sprache vorgelesen.

Gut zum Lesen eignen sich: Bücher,
Behördenbriefe, Sitzungsprotokolle und
andere in Druck- oder Schreibmaschi-
nenschrift geschriebene Dokumente.
Lediglich Handschriften können nicht
erkannt werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
rufen Sie uns an:

INVASUPPORT
(Hilfsmittelgenossenschaft für
Behinderte und Betagte)
Friedackerstrasse 8

8050 Zürich
Telefon 01/317 90 07
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Vorerst muss auf die einlei-
tende Bemerkung verwiesen
werden, dass die AHV von
den tatsächlichen Wirtschaft-
liehen Gegebenheiten aus-

geht und nicht umgekehrt.
Da Ihre Frage einen Zeitraum
bis 2006 betrifft, muss ich
mich auf allgemeine Aussa-

gen beschränken.
Eine aktuelle «Standortbe-

Stimmung» aufgrund eines

Auszuges aus Ihren Individu-
eilen Konten (IK) ist möglich,
wenn Sie schriftlich und mit
Angabe Ihrer AHV-Nummer
• bei jeder kontenführenden

Ausgleichskasse, die auf
dem AHV-Ausweis eingetra-
gen ist, oder

• über eine einzige konten-
führende Ausgleichskasse

gegen eine Gebühr von 12

Franken
einen entsprechenden IK-

Auszug verlangen. Der Zu-

sammenzug über eine einzige
Ausgleichskasse erfolgt in
gleicher Weise wie für eine
Rentenberechnung. Aus
Gründen des Persönlichkeits-
Schutzes werden IK-Auszüge
nur an die Versicherten, ihre
gesetzlichen Vertreter oder
beauftragten Anwälte, nicht
aber an weitere Dritte zuge-
stellt. Aus den IK-Auszügen

können Sie das bisherige
Durchschnittseinkommen
entnehmen und feststellen,
ob Beitragslücken aus frühe-
ren Jahren bestehen. Dabei
kann das bei den Ausgleichs-
kassen erhältliche Merkblatt
über die Rentenberechnung
dienlich sein; konkrete Fra-

gen sind über Ihre Aus-

gleichskasse zu klären.
Um künftige Beitrags-

lücken zu vermeiden, müssen
Sie jedes Jahr die gesetzlich
geschuldeten AHV-Beiträge,
mindestens jedoch den Min-
destbeitrag, bezahlen. Die
Höhe der tatsächlich ge-
schuldeten Beiträge der kom-
menden Jahre hängt nicht
nur vom jeweiligen gesetzli-
chen Mindestbeitrag (1997:
390 Franken/Jahr zusätzlich
Verwaltungskostenbeitrag),
sondern ebenso von Ihrer
wirtschaftlichen Lage (er-

werbstätig oder nicht er-
werbstätig; Höhe des Er-
werbseinkommens bzw. von
Vermögen und Rentenein-
kommen) ab, und wird zu-
dem von der jeweiligen
Rechtslage (z.B. 11. AHV-Re-

vision) beeinflusst. Die je-
weils geltenden Ansätze er-
fahren Sie von Ihrer Aus-

gleichskasse.

AVANT, das Original
Gehhilfe und bequemes
Sitzen in einem
Vorteile: Gurtbremsen, erfordern
minimale Muskelkraft, Sitzhöhe
verstellbar, kann dadurch jeder
Körpergrösse angepasst wer-
den.

Platzsparend
zusammenlegbar.

<9

Bestellung: Unterlagen 1 Avant

Absender:

Generalvertretung: H. Fröhlich AG
Abt. Medizin, Zürichstrasse 148, 8700 Küsnacht
Telefon 01/910 16 22

Welche künftigen Beiträge
für eine spätere Maximalren-
te nötig sind, kann nicht im
voraus gesagt werden, da für
die Rentenberechnung die
Durchschnittswerte aus allen
beitragspflichtigen Jahren
massgeblich sind. Zudem
sind verschiedene weitere
Faktoren rentenbestimmend,
die sich durch Änderungen
der gesetzlichen Grundlagen
oder der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse rasch und oft un-
voraussehbar ändern kön-
nen. Zuverlässige Vorausbe-

rechnungen über mehrere
Jahre sind daher nicht mög-
lieh.

Auswirkungen von
Beitragslücken des
Ehemannes auf die
Rente der Frau

Wie w/r/ce« sieb die Be/frags-
/üdeen meines Mannes aufmei-

ne zn/ctin/b^e Altersrente aus?

Werden diese Luclcen eventuell
dure/? meine geleisteten Beiträge
^edeclct? Was muss ici? vor/ce/î-

ren, damit ici? eine «gcmze»
Rente erlzalte?

Nach dem heutigen AHV-
Recht ist für die Berechnung
von Ehepaarrenten tatsäch-
lieh allein die «Beitragskarrie-
re» des Ehemannes massgeb-
lieh. Das führt dazu, dass bei
Beitragslücken des Eheman-
nes auch Renten von Frauen
mit voller Beitragsdauer ent-
sprechend gekürzt werden
müssen. Umgekehrt erleiden
Frauen trotz grosser Beitrags-
lücken keine Einbussen,
wenn ihr Ehemann eine volle
Beitragsdauer aufweist. Dies

war wohl eine der stossend-
sten Regelungen, die glückli-
cherweise mit der 10. AHV-
Revision korrigiert wird.

Nach der 10. AHV-Revi-
sion steht auch Ehegatten
ein individueller Rentenan-
spruch zu. Die einzelnen Ren-

ten werden individuell be-

rechnet, wobei aufgrund des

Splittings die während der
Ehe erzielten Einkommen
und erworbenen Gutschrif-
ten je hälftig auf die Ehegat-
ten aufgeteilt werden. Bei-

tragslücken wirken sich

grundsätzlich nur auf die
Rente desjenigen Gatten aus,
der keine volle Beitragsdauer
aufweist. Allerdings müssen
Beitragslücken auch bei der

Plafonierung des Gesamtan-

spruchs beider Eheleute
berücksichtigt werden. Der

Gesamtanspruch wird auf-

grund der Beitragslücken im
Verhältnis zum Maximalbe-
trag der Vollrenten reduziert.
Es würde den Rahmen des

Ratgebers sprengen, auf Ein-
zelheiten der komplizierten
Plafonierung der Renten der

Ehegatten näher einzugehen.
Immerhin kann festgehalten
werden, dass durch die neuen
Vorschriften die bisherige
Schlechterstellung der Frau

mit voller Beitragsdauer weit-
gehend korrigiert wird. Für
weitere Auskünfte steht Ih-
nen zu gegebener Zeit die für
Ihre Rente zuständige Aus-

gleichskasse gerne zur Verfü-

gung.
Zusammenfassend kann

gesagt werden, dass sich nach
dem neuen Recht allfällige
Beitragslücken grundsätzlich
nur auf die Person mit un-
vollständiger Beitragsdauer
auswirken. Bei verheirateten
Rentenberechtigten müssen
Beitragslücken jedoch auch
bei der Plafonierung des Ge-

samtanspruchs der Ehegatten
berücksichtigt werden. Bei
der Rentenberechnung wen-
det die Ausgleichskasse die
entsprechenden Bestimmun-
gen von Amtes wegen an, so
dass Sie ausser der Rentenan-
meidung nichts weiter vorzu-
kehren haben.

Dr. Zur. Rwdo//"7uor
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